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Land fördert Freie Darstellende Künste: 

Bewerbungsphase für 2026 startet  
 

120.000 Euro aus Kulturfördermitteln des Landes für Tanz, Theater, 

Performance, Zirkus 

 

 

Die Landeskulturförderung unterstützt auch in 2026 die freien 

darstellenden Künste in Mecklenburg-Vorpommern. Ab Ende Januar 

wird das Online-Förderportal für die Bewerbungsphase 2026 eröffnet. 

Abgewickelt werden die so genannten fredak-Förderlinien durch den 

„Landesverband Freie Darstellende Künste M-V. e.V. (fredak)“, über 

dessen online-Plattform professionelle freie darstellende 

Künstlerinnen und Künstler aus Bereichen wie Theater, Tanz, 

Performance oder Zirkus die Mittel für ihre Projekte im Jahr 2026 

beantragen können.  

 

Für die Jahre Jahr 2026 und 2027 stellt das Land jeweils 120.000 Euro 

aus der Landeskulturförderung zur Verfügung. 

 

„Mit den fredak-Förderlinien unterstützen wir Gastspiele und Projekte 

von tollen Künstlerinnen und Künstlern, die unsere kleinen und großen 

Bühnen, Feste und Spielstätten das ganze Jahr über bereichern. Es ist 

ein klares Signal, dass wir trotz angespannter Haushaltslage die freie 

Szene auch in den kommenden zwei Jahren wieder mit 120.000 EUR 

fördern werden. Die freie Szene macht das Kulturangebot in MV bunt 

und vielfältig. Gerade auch im ländlichen Raum ist sie unschätzbar 

wichtig für die kulturelle Teilhabe“, so Kulturministerin Bettina Martin. 

 

Anträge können im Zeitraum vom   

26. Januar 2026 bis 26. Februar 2026  

online gestellt werden. 

 

Die Förderlinien sind Bestandteil der „Projekte fredak - Förderungen, 

Strukturaufbau und Festivals“, welche regelmäßig aus der 

Landeskulturförderung unterstützt werden. 

Es gibt vier Förderlinien: 

 

 Die Produktionsförderung unterstützt die Erarbeitung von nicht 

kommerziellen Produktionen in der Freien Darstellenden Kunst. Als 

Schwerin, 30.12.2025 
 
Nummer: 169/25 
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Produktionskostenzuschuss sind hier Einzelförderung von 5.000 bis 

12.000 Euro möglich. 

 

 Die Gastspielförderung fördert gezielt Aufführungen an nicht 

kommerziellen Veranstaltungsorten, die finanziell oder strukturell 

benachteiligt sind. 

Hier sind für Einzelförderungen von 2.500 Euro für Gastspielblöcke 

möglich. 

 

 Mit der Nachhaltigkeitsförderung unterstützt die Kulturförderung 

Produktionen und Projekten, die sich einer nachhaltigeren 

Arbeitsweise in den Freien Darstellenden Künsten widmen. Also 

Beispielsweise Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Bühnen, 

Kostümen oder Ausstattung. 

Die Förderpauschale beträgt 1.500 Euro. 

 

 Die Residenzförderung ermöglichst ein bis dreiwöchige 

Arbeitsresidenzen zur Unterstützung von Projekten, für 

Recherchen und Netzwerkaufbau. 

Sie unterstützt Produktionen und Projekten, die sich mit Orten und 

Regionen im Land künstlerisch auseinandersetzen bzw. 

Arbeitsresidenzen, die an Orten in MV durchgeführt werden. 

Die Mögliche Förderhöhe beträgt 1.500 bis 3.000 Euro. 

 

 

 

Weitere Informationen zur Antragsstellung und Fördermöglichkeiten 

finden Sie auf: 

https://fredak-mv.de/foerderungen/  


